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Betrifft:  Sanierungsmaßnahme Karl-Simrock-Hauptschule 
hier:  Online-Petition 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Ohnesorge, 
 
in der von Ihnen initiierten Online-Petition „Zugang zum Endenicher Park 
über -Am Burggraben- ermöglichen“ auf dem Webportal openPetition 
regen Sie an, die durch die Sanierungsmaßnahme an der Karl-Simrock-
Hauptschule notwendige, zeitlich befristete Sperrung der Zuwegung zum 
Endenicher Park über das Schulgelände am Wochenende zu öffnen. 
 
Nachfolgend darf ich Ihnen darlegen, welche Abstimmungen und 
Erörterungen zwischen den Beteiligten im Vorfeld stattgefunden haben 
und welche Argumente letztendlich zu der Entscheidung geführt haben, 
die Zuwegung während der gesamten Sanierungsmaßnahme 
geschlossen zu halten. 
 
Hierzu darf ich vorab anmerken, dass an diesen 
Abstimmungsgesprächen neben dem Städtischen Gebäudemanagement, 
dem Schulleiter der Karl-Simrock-Hauptschule und dem Schulamt als 
Vertreter des Schulträgers auch der Vorsitzende des SPD Ortsvereins 
Bonn-Endenich-Weststadt, Herrn Max Biniek, den Sie in Ihrer 
openPetition-Mitteilung vom 11.07.2019 erwähnen, teilgenommen hat. Im 
Rahmen eines letztmalig am 11. Juli diesen Jahres stattgefundenen Vor-
Ort-Termins wurden durch ihn die Belange und Anliegen, stellvertretend 
für die Endenicher Bürgerinnen und Bürger, die sich persönlich an ihn 
gewandt haben, umfänglich dargelegt. Die im Zuge Ihrer Online-Petition 
durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlichten Beiträge, die 
sich inhaltlich mit den im vorgenannten Abstimmungsgespräch 
vorgebrachten Anregungen decken, wurden ebenfalls erörtert. 
 
Unter Abwägung aller Argumente wurde zur Gewährleistung eines 
sicheren Schulbetriebs und der Vermeidung von Personenschäden aus 
nachfolgend benannten Gründen die Entscheidung getroffen, den Zugang 
zum Endenicher Park über das Schulgelände von der Straße „Am 
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Burggraben“ aus während der gesamten Laufzeit der 
Sanierungsmaßnahme geschlossen zu halten. 
 
Die Zuwegung über den Schulhof in den Endenicher Park ist im Rahmen 
des Baustellenmanagements als Baustraße zur Andienung und Anliefe-
rung der Sanierungsmaßnahme ausgewiesen. Derzeit laufen die Schad-
stoff-Ausbauten und Entsorgungen. Der momentane Baustellenverkehr 
bewegt sich zwar noch in einem überschaubaren Rahmen, die Frequenz 
der An- und Abfahrten von Baufahrzeugen wird sich jedoch mit zuneh-
mendem Fortschritt der Sanierungsmaßnahme erheblich erhöhen. Der 
Baustellenverkehr unterliegt der engen Abstimmung zwischen SGB und 
Schulleitung und wird so organisiert, dass in den Schulzeiten die sicht-
bare, sichere und unmissverständliche Trennung von Baustellen- und 
Schulbereichen gewährleistet ist. Um im Rahmen des Baustellenma-
nagement jegliche Gefährdung der Schülerinnen und Schüler sowie des 
Lehrpersonals auszuschließen, wird es notwendig sein, An- und Abfahr-
ten von Baufahrzeugen in nicht unerheblichem Umfang auch außerhalb 
der Schulzeiten vorzunehmen. In diesen Zeiten ist die ausgewiesene 
Baustellenzufahrt zur Vermeidung von Personenschäden, die ansonsten 
haftungsrechtliche Ansprüche generieren würden, von jeglichem Fuß-
gängerverkehr freizuhalten. 
 
Somit ist aus o.g. Sicherheitsgründen eine, wie von Ihnen vorgeschla-
gene, temporäre Öffnung der Zuwegung in der außerunterrichtlichen Zeit 
nicht verlässlich darstellbar. 
 
Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass die vorübergehende Schließung 
des Zugangs zum Endenicher Park während der Baumaßnahme an der 
Schule für die Bürgerinnen und Bürger eine Beeinträchtigung der bisheri-
gen Gewohnheiten darstellt. In Abwägung aller sicherheitsrelevanten und 
rechtlichen Aspekte sind diese durchgängige Sperrung und die dadurch 
gewährleistete Freihaltung des Baustellen-Zufahrtsbereiches von jegli-
chem Fußgängerverkehr aber leider alternativlos. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Schwennesen     gez. Ludolph 
Stv. Amtsleiterin Schulamt    SGB 
 


